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Regeste

– Die nachträgliche Änderung einer Bietergemeinschaft stellt einen Ausschlussgrund dar, es
sei denn, dass die Änderung nur unwesentlich und die Eignung weiterhin gegeben ist
(Verhältnismässigkeitsprinzip). – Die Parteientschädigung bemisst sich nach dem
Streitwert, der 10 % des Auftragswerts (ohne MWST) beträgt (Erw. III/2).
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